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Prüfbericht des Zweckverbands Nahverkehr Rheinland gemäß Artikel 5a 

Verordnung (EG) Nummer 1370/2007 für die Vergabe von Leistungen im 

Schienenpersonennahverkehr auf der Eifel-Bördebahn (RB 28) ab dem in-

ternationalen Fahrplanwechsel im Dezember 2021 

 

 

1 Entscheidung des ZV NVR 

Der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (ZV NVR) hat im Hinblick auf die Aus-

schreibung von Leistungen im Schienenpersonennahverkehr auf der Eifel-Börde-

bahn (RB 28) ab dem internationalen Fahrplanwechsel im Dezember 2021 nach 

der Prüfung gemäß Artikel 5a Abs. 1 Verordnung (EG) Nummer 1370/2007 ent-

schieden, keine Maßnahmen im Hinblick auf einen effektiven und diskriminie-

rungsfreien Zugang zu geeignetem Rollmaterial zu treffen. 

 

2 Begründung 

Grund dieser Entscheidung ist, dass Maßnahmen zur Gewährleistung eines effek-

tiven und diskriminierungsfreien Zugangs zu geeignetem Rollmaterial im Hinblick 

auf die konkret zu erbringenden Betriebsleistungen auf der Eifel-Bördebahn 

(RB 28) nicht erforderlich sind. 

Dies gilt deswegen, weil nach Erkenntnis des ZV NVR geeignetes Rollmaterial zur 

Leistungserbringung am Markt verfügbar ist. Dieses kann von interessierten Ei-

senbahnverkehrsunternehmen für eine Beteiligung am Vergabeverfahren und im 

Fall einer Bezuschlagung für die Auftragsdurchführung beschafft werden. 

Unterstützende Maßnahmen des ZV NVR sind daher nicht erforderlich. Daher hat 

der ZV NVR im Rahmen der Ermessensentscheidung gemäß Art. 5a Abs. 2 Ver-

ordnung (EG) Nummer 1370/2007 entschieden, dass solche Maßnahmen nicht 

getroffen werden müssen. 
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Im Einzelnen: 

Der ZV NVR führt ein europaweiteres Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewett-

bewerb zur Vergabe von Leistungen auf der Eifel-Bördebahn (RB 28) durch. Die 

Betriebsaufnahme hat vollständig zum internationalen Fahrplanwechsel im De-

zember 2021, voraussichtlich am 12.12.2021, zu erfolgen. Der Betrieb endet zum 

internationalen Fahrplanwechsel im Jahr 2025, voraussichtlich am 13.12.2025. 

Für die Betriebsleistungen auf der Eifel-Bördebahn (RB 28) werden rund 4 Fahr-

zeuge (Fahrzeuge mit 70 Sitzplätzen) benötigt. 

Zwar ist die vorgenannte Betriebsdauer unterdurchschnittlich kurz, so dass Eisen-

bahnverkehrsunternehmen ein nicht unerhebliches Restwert- und Nachnutzungs-

risiko tragen müssen. Dem trägt der ZV NVR jedoch angemessen dadurch Rech-

nung, dass die Betriebsleistungen mit Gebrauchtfahrzeugen erbracht werden dür-

fen. Damit wird den vorgenannten Risiken effektiv zugunsten der Eisenbahnver-

kehrsunternehmen begegnet. 

Die Anforderung an die Fahrzeuge gemäß den Vorgaben der Vergabeunterlagen 

sind zudem nicht durch Besonderheiten gekennzeichnet. Auch sind bestimmte 

Fahrzeugmerkmale wie z. B. Fahrgastinformation, Schadstoffausstoß, Steckdo-

sen, Videoüberwachung und WLAN Gegenstand der Verhandlungen. 

Die Anforderungen sind damit vom ZV NVR so gewählt, dass gebrauchte Fahr-

zeuge angeboten werden dürfen, die keine besonderen Merkmale aufweisen müs-

sen. Größere Beschränkungen bei der Suche nach Gebrauchtfahrzeugen beste-

hen folglich nicht. 

Eine Recherche des ZV NVR hat ergeben, dass ausreichend Fahrzeuge am Markt 

verfügbar sind, die die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllen. 

Vor diesem Hintergrund hat der ZV NVR sein Ermessen gemäß Art. 5a der Ver-

ordnung (EG) Nummer 1370/2007 dahingehend ausgeübt, keine Unterstützungs-

maßnahmen im Bereich der Fahrzeugbeschaffung vorzunehmen. 

Für Bereich B4: We, 26.11.2020 

 


